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SV/SV2 Bremen, 27.08.2024 

 

 

Organisationsverfügung Nr. 14/2024 
 

Regelung der Einlass-Situation im Dienstgebäude Herdentorsteinweg 7 

 

Mit sofortiger Wirkung gilt folgende Reglung für den Einlass in das Dienstgebäude 
Herdentorsteinweg bis zum 31.12.2024: 

 

1. Es wird ein Kartenlesegerät an der Haupteingangstür im Herdentorsteinweg 

montiert, so dass alle Beschäftigten (vergleichbar mit dem Lesegerät an der 

Tür Emil-Waldmannstr.)  mit Hilfe ihrer Zeiterfassungskarte das 

Dienstgebäude am Herdentorsteinweg betreten können.  

 

2. Auf jeder Etage ist ein Festnetztelefon in einem Besprechungsraum 

einzurichten, auf das die Klingel für die jeweilige Etage geschaltet ist. Dieses 

Telefon kann auf diejenigen, die für die Türöffnung zuständig sind, 

weitergeleitet werden. Damit sind Urlaubs- und Krankheitsvertretungen wie 

auch die Weiterleitung insgesamt möglich. 

 

3. Die Abteilungsleitungen sind für die Organisation der Türöffnung und die 

Bedienung des „Klingeltelefons“ zuständig. Dabei ist zu beachten, dass für 

Beschäftigte die Möglichkeiten, die die gleitende Arbeitszeit bietet, nicht 

eingeschränkt werden dürfen. Die sicherzustellende Erreichbarkeit für den 

ungeplanten Publikumsverkehr ist analog der Öffnungszeiten des Empfangs 

am Rembertiring gültig. 

 

4. Nicht akzeptiert wird, dass das jeweilige Etagen „Klingeltelefon“  

a. ignoriert oder  

b. auf den Rembertiring umgestellt wird. 

 

5. In der 3. Etage wird das Verfahren entsprechend implementiert. 
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6. Optimierungen durch Erweiterungen in der Technik oder durch 

Prozessverbesserungen sind willkommene Erleichterungen im 

Organisationsablauf und insoweit gewünscht und zu berücksichtigten. 

 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 

 

 

gez. Torsten Klieme    gez. Katharina von Fintel 

Staatsrat      Staatsrätin 
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